
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2021/2/16 LVwG-
2020/20/2158-7

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.2021

Rechtssatznummer

2

Entscheidungsdatum
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Index

L74007 Fremdenverkehr Tourismus Tirol

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

TourismusG Tir 2006 §30 Abs3 lita;

TourismusG Tir 2006 §31 Abs1;

BAO §200 Abs1;

Rechtssatz

Wenn Wohneinheiten Personen als Hauptwohnsitz dienen, sind die daraus erzielten Umsätze gem § 31 Abs 1 lit d Tir

TourismusG ausgenommen.

Schlagworte

Abgabenrecht; 

Pflichtbeitrag an den Tourismusverband; 

Vorläufiger Bescheid; 

Entstehung der Abgabenschuld; 

Mitwirkungspflicht;
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